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Das dritte Paket der BVG-Revision hat
2006 den Primat der Vorsorge vor den
Steuern festgeschrieben. Die einschlägi-
gen Rechtsnormen gelten als Vorsorge-
bestimmungen mit steuerlicher Ziel -
setzung. So sagt Art. 79b BVG zum
 Verhältnis zwischen Einkauf und nach-
folgendem Kapitalbezug: «Wurden Ein-
käufe getätigt, so dürfen die daraus
 resultierenden Leistungen innerhalb der
nächsten 3 Jahre nicht in Kapitalform
aus der Vorsorge zurückgezogen wer-
den.» Trotz des klaren Wortlauts war
die Auslegung dieser Bestimmung
durch die einzelnen kantonalen Steuer-
behörden unterschiedlich. Der im März
2010 vom Bundesgericht gefällte Ent-
scheid zum Einkauf in den letzten 3
Jahren vor der Pensionierung ist aus-
schliesslich unter steuerlichen Ge-
sichtspunkten gefällt worden. Die vor-
rangige Bedeutung der Vorsorge ist  da -
bei verkannt worden.

Das fragliche Verdikt
Zum Sachverhalt: Ein Versicherter hat
2004, 2005 und 2006 zuerst für 20’000
und dann zweimal für 30’000 Franken
Einkäufe in seine Pensionskasse vorge-
nommen. 2007 ging er mit 64 in Pension.
Dafür liess er sich für 83’636 Fr. (= ver-
zinste Einkaufsbeiträge) eine lebens-

lange Altersrente von 5’520 Fr. jährlich
ausrichten. Das übrige angesparte Al-
tersguthaben von 432’884 Fr. hat er sich
als Kapital auszahlen lassen.

Das Bundesgericht stützt im ge-
nannten Entscheid die Praxis der Thur-
gauer Steuerbehörde, wonach jegliche
Kapitalauszahlung drei Jahre nach dem
Einkauf missbräuchlich und jeder wäh-
rend der Sperrfrist erfolgte Einkauf von
der steuerlichen Abzugsfähigkeit vom
Einkommen ausgeschlossen sei. Das
Bundesgericht betrachtet damit den Ein-
kauf nicht als sachgerechte Verbesse-
rung des Vorsorgeschutzes, sondern als
vorübergehende, steuerlich motivierte
Geldverschiebung. Der Versicherte ist
gemäss Bundesgerichtsentscheid ver-
pflichtet, während 3 Jahren nach dem
Einkauf das gesamte Altersguthaben als
Altersrente zu beziehen, wenn er nicht
steuerliche Nachteile gewärtigen will,
nämlich die nachträgliche Aufrechnung
des Einkaufsbetrages im Einkommen. 

Gesetzeskonforme Auslegung
Das Bundesamt für Sozialversicherun-
gen (BSV) hat sich bereits im Novem-
ber 2005 zum vorerwähnten Artikel wie
folgt geäussert: «Nur der dem Einkauf
entsprechende Betrag inklusive Zinsen
kann während 3 Jahren nicht in Kapi-
talform zurückgezogen werden. Dem-
zufolge ist das ganze vor dem Einkauf
erworbene Vorsorgeguthaben durch die-
se Bestimmung nicht betroffen.» Das
BSV hat diese Auslegung des Geset-
zestextes in Mitteilungen über die be-
rufliche Vorsorge im Juli 2006 und im
Januar 2009 explizit bestätigt.

Der Gesetzgeber wollte mit Art. 79b
BVG die gezielt vorübergehende, rein
steuerlich motivierte Platzierung von
Geldern in der Zweiten Säule vermeiden.
Eine gezielt vorübergehende Platzie-
rung liegt im hier beurteilten Fall nicht

vor, weil die Einkäufe bei der Pen -
sionierung in Form einer lebenslangen
Altersrente ausgerichtet werden. Und
von einer rein steuerlichen Motivierung
kann nicht gesprochen werden, weil der
Vorsorgeschutz über die Einkäufe durch
die Altersrente durchaus verbessert wor-
den ist, die Einkäufe aus dem Vermögen
eigenfinanziert worden sind und die Höhe
der Einkäufe in keinem Missverhältnis
zum angesparten Altersguthaben steht.

Das vor den Einkäufen erworbene
Altersguthaben ist – gemäss Gesetzes-
text – von der erwähnten Bestimmung
und damit der 3jährigen Sperrfrist nicht
betroffen. Nur die Einkäufe samt Zinsen
dürfen innerhalb der Sperrfrist nicht als
Kapital bezogen werden. 

Der fragliche Entscheid wider-
spricht nicht nur dem Wortlaut von Art.
79b BVG, der gesetzgeberischen Ab-
sicht und der gefestigten Auslegung des
BSV, sondern ist auch unter steuerli-
chen Gesichtspunkten stossend. Die
Einkäufe können nicht vom Einkom-
men abgezogen werden bzw. werden
nachträglich im Einkommen aufgerech-
net. Die aus den Einkäufen resultieren-
de Altersrente ist jedoch zu 100% im
Einkommen zu versteuern.

Es bleibt zu hoffen, dass die sozial-
versicherungsrechtliche Kammer des
Bundesgerichts in absehbarer Zeit die
Gelegenheit erhält, den Art. 79b BVG
aus vorsorgerechtlicher Sicht zu beur-
teilen. Ein neuer höchstrichter licher
Entscheid könnte Rechtssicherheit für
die Vorsorgeeinrichtungen und die Ver-
sicherten schaffen und der Absicht des
Gesetzgebers zum Durchbruch ver -
helfen, für die Vorsorgebestimmungen
mit steuerlicher Zielsetzung künftig
über sachgerechte, einheitliche Rechts-
grundlagen zu verfügen.
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Bundesgerichtsentscheid sorgt für Verunsicherung
Obschon der Wortlaut im BVG-Gesetz klar ist, hat das Bundesgericht einen Entscheid zu Pensionskassen-
einkäufen gefällt, der dazu im  Widerspruch steht. Dies hat Konsequenzen für die Versicherten.

Was bedeutet der Entscheid für die Versicherten?
Die Versicherten müssen sich darüber im Klaren sein, dass ein vollständiger oder teil-
weiser Bezug des Altersguthabens in Kapitalform innert der Sperrfrist von 3 Jahren
nach getätigtem Einkauf grundsätzlich nicht mehr ohne die Inkaufnahme steuerlicher
Nachteile möglich ist. Das Urteil gilt für Einkäufe, die seit der Urteilspublikation am
19. August 2010 getätigt worden sind.
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